
 
 

A U F N A H M E A N T R A G 
 

Name : ...........................................................       Vorname: ............................................ 
 
geb.    : ...........................................................       in:  ...................................................... 
 
Wohnort : ......................................................        Straße: ................................................ 
 
Beruf : ...........................................................        Tel. / E-Mail:…………………………… 
 
 
Hiermit stelle ich den Antrag auf Aufnahme in die NSG e.V.  
 

             aktive Mitgliedschaft     ( siehe Rückseite ) 
 
                passive Mitgliedschaft   ( siehe Rückseite ) 
 
mit Wirkung vom  ............................ 
 
Ich bin mit den Bedingungen des Statutes, der Beitragsordnung 
 
sowie damit, daß meine persönlichen Daten für vereinsinterne 
 
Angelegenheiten genutzt werden können, einverstanden. 
 
 
Nennhausen, den........................                               Unterschrift ................................... 
 
 
 
 
 
Dem Aufnahmeantrag wird stattgegeben. 
 
Der Aufnahmeantrag wird mit folgender Begründung abgelehnt: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Nennhausen, den ……………………………………………………………………………...... 
                                                                                     NSG e.V. der Vorstand 
 



Passive Mitgliedschaft 
 
Unter den passiven Mitgliedern, werden diejenigen Mitglieder des Vereins verstanden, die 
passiv am Geschehen des Vereins mitwirken können und / oder wollen. 
Passive Mitglieder zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie in keinem Fall an 
schießsportlichen Aktivitäten des Vereins teilnehmen. Passive Mitglieder werden nur dem 
LSB und KSB  gemeldet. Der Verein zahlt für sie  Mitgliedsbeiträge, womit sie auch  über 
den Verein beim LSB versichert sind. 
Passive Mitglieder helfen dem Verein insbesondere durch deren Mitgliedsbeiträge bei der 
Erfüllung der Satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele. Das passive Mitglied ist von der 
Arbeitsstundenregelung befreit. Ein Wechsel in die aktive Mitgliedschaft kann nur zum Ende 
des Geschäftsjahres auf schriftlichem Antrag beim Vorstand erfolgen unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Monaten zum Geschäftsjahresende. 

 
Rechte 

Dem passiven Mitglied stehen außer den nachfolgenden Leistungen des Vereins, keine 
weiteren Leistungen zu: 

- Zusendung interner Vereinsrundschreiben über die Aktivitäten der Gilde 
 
 

Aktive Mitgliedschaft 
 

Siehe Ausführungen in der Vereinssatzung. 


